
Ausführliches Verzeichnis der

Guttentag'schen Sammlung
Deutscher Neichs-

und Preußischer Gesetze
— Text-Ausgaben mit Anmerkungen — Taschenformat — 

welche alle wichtigeren Gesetze in unbedingt zu
verlässigen Gesetze st ext en und in mustergültiger 
Weise erläutert enthält, befindet sich hinter dem 
Sachregister.





Guttcntag'sche Sammlung
Ur. 13. Deutscher Reichsgesetze. Nr. 13.

Text-Ausgaben mit Anmerkungen.

Konkursordnung
und

Anfechtungsgefeh.
Unter besonderer Berückuckuigung der Entscheidungen des 

Reichsgerichtes herausgegeben mit Anmerkungen

von

R. Sydow,
Unterüaats'ekretär.

Fortgeführt von

L. Busch,
Karnmergerichtsrat.

Zehnte Auflage.

Berlin 1906.
I. Guttentag, Verlagsbuchhandlung,

G. m. 6. H.





Abkürzungen.

Begr. ---- Entwürfe eines Gesetzes, betreffend
Aenderungen der Konkursordnung, 
sowie eines zugehörigen Einführungs
gesetzes nebst Begründung, Reichs
tagsvorlage. (Verlag von I. Gutten- 
tag, Berlin. 1898.)

Ctr.Bl. = Central-Blatt für das Deutsche Reich. 
Einf.Ges. — Einführungsgesetz.
GBO — Grundbuchordnung vom 24. März 1897

in der Fassung vom 20. Mai 1898 
(R.G.B. 754).

G.K.G. — Gerichtskostengesetz vom 18. Juni 1878 
in der Fassung vom 20. Mai 1898 
(R.G.B. 659).

G.O. f. R.A. = Gebührenordnung für RechtSanwälte 
vom 7. Juli 1879 in der Fassung 
vom 20 Mai 1898 (R.G.B. 692). 

Gr. — die in Gnlchots (Rassow, Küntzel und
Eccius) „Beiträgen zur Erläuterung 
deS Deutschen RechtS" abgedruckten 
Entscheidungen des Reichsgerichts, 
biS einschl. Bd. 60 Heft 5.

G.S. = Gesetz Sammlung.
G.B.Bl. — Gesetz- und Verordnungsblatt.
G. V.G. — GerichtsversaffungSgesetz.
H. G.B. = Handelsgesetzbuch für das Deutsche Reich

vom 10. Mai 1897.



VI Abkürzungen.

J. W.

K. B. 

K.G.J.

K.O. 
Mot.

O.L.G.

Pr.

R.F.G.G.

R.G.

— die in der Juristischen Wochenschrift
(Organ deS deutschen Anwattsvereins) 
abgedruckten Entscheidungen des 
Reichsgerichts, bis einschl. Jahrgang 
1906 Nr. 1b.

— Bericht der Kommission des deutschen
Reichstages über die Entwürfe eines 
Gesetzes, betreffend Aenderungen der 
Konkursordnung, sowie eines zuge- 
hörigen Einführungsgesetzes. (Druck 
fachen des deutschen Reichstages: 
9. Legislaturperiode, V. Session 
1897/98 Nr. 237).

— Jahrbuch der Entscheidungen deS
Kammergerichts in Sachen der frei
willigen Gerichtsbarkeit (Johow- 
Ring). Bd. 20—31.

“ Konkursordnung.
— Motive zu dem Entwürfe einer Kon

kursordnung und dem Entwurf des 
Einführungsgesetzes (Drucksachen deS 
deutschen Reichstages: 2. Legislatur
periode, II. Session 1874 Nr. 200).

— Die Rechtsprechung der OberlandeS-
gerichte (Mugdan-Falkmann). Bd. 
1—12.

= Protokolle der im Jahre 1876 zur Vor
beratung der Konkursordnung und 
des Einführungsgesetzes eingesetzten 
Kommission deö deutschen Reichstags.

— Reichsgesetz über die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 
17. Mai 1898 (R G B. 189).

— Entscheidungen deS Reichsgerichts in
Zivilsachen. Herausgegeben von den



R.G.

RGB. 
RIA.

St.G.B. 
St.P.O. 
W.O. 
Z-P.O. 
Z.B.G.

Abkürzungen. VH

Mitgliedern des Gerichtshofes. Bd. 
1—62.

— Entscheidungen des Reichsgerichts in
Strafsachen. Herausgegeben von den 
Mitgliedern des Gerichtshofes. Bd. 
1—87.

— Reichsgesetzblatt.
— Entscheidungen in Angelegenheiten der

freiwilligen Gerichtsbarkeit und in 
Grundbuchsachen, zusammengestellt im 
ReichSjustizamt. Bd. 1—7.

— Strafgesetzbuch für daS Deutsche Reich.
— Strafprozeßordnung.
— Allgemeine Deutsche Wechselordnung. 
= Z iv ilprozeßordnung.
— Reichsgesetz über die Zwangsversteigerung

und Zwangsverwaltung vom 24. März
1897 in der Fassung vom 20. Mai
1898 (R.G.B. 713).



Inhalt.
Ueberblick XIV-

I. Kiufü-rungsgeseh zur Konkurs
ordnung 1—14

II. Kinfü-rungsgesetz zu dem Hesehe, bc- 
treffenb Aenderungen der Konkurs
ordnung 

III. Hefeh, betreffend Aenderungen der 
Konkursordnung

IV. Konkursordnung:
Erstes Buch: Konkursrccht. • 
Erster Titel. Allgemeine Bestimmungen.

88 1-16
I. Konkursmasse L. 21—34.

II. Gläubiger S. 84—42.
1. Konkursgläubiger S. 84—38. —
2. Absonderungsberechtigte S. 88— 41.
— 3. Ausländische Gläubiger S. 41, 42.

III. Beschränkung der Berwaltungs- 
und Berfügungöbefugnis des Ge- 
meinschuldners S. 42—72.

1. Allgemeiner Grundsatz S. 42—49.
— 2. Rechtshandlungen des Gemein
schuldners S. 49—63. — 8. Leistungen 
an den Gemeinschulder S. 63—66. —
4. Erbschaftsanfall S. 56—67. —
5. Prozesse a) über die Teilnngsmasse 
S. 66—66; b) über die Schuldenmasse 
S. 65, 66. — 6. Peräutzerungsverbot

Seite 
-XXXII

1-14

15-19

20

21 -235

21-81



Inhalt. IX

Seite
S. 66, 67. — 7. Arreste und Zwangs
vollstreckungen S. 67—72.

IV. RechtSerwerb ohne Verfügung 
deS Gemeinschuldners S. 72—78.

V. Gemeinschaft des Gemeinschuldners 
mit Dritten S. 78—81.

Zweiter Titel. Erfüllung der Rechts
geschäfte. §§ 17-28  82-107

Zweiseitige Verträge tut allgemeinen
S. 82—87. — Fixgeschäfte S. 87—88.
— Miete und Pacht S. 88—95.
— Dienstvertrag S. 96, 97. — Auf
trag S. 97—99. — Vormerkung S.
99—101. — Besondere Bestimmungen
S. 101—103. — Wirkungen der Nicht
erfüllung oder des Erlöschens von Ver
trägen S. 103—107.

Dritter Titel. Anfechtung. §§29-42 107—164
I- Zulässigkeit S. 107—149.

1. Allgemein geltende Vorschriften S.
107—144. — 2. Besondere Vorschriften
S. 144—146, a) Wechselzahlungen
S. 144—146, b) Vollstreckbare Schuld
titel S. 146, 147. — 3. Legitimation
zur Anfechtung S. 147—149.
II. Wirkung S. 149—155.

HI. Anfechtung gegen Rechtsnachfolger
S. 156—160.

IV. Zeitliche Beschränkung S. 161 
biS 168.

V. Rechtshandlungen nach Eröffnung 
des Verfahrens S. 168, 164.



X Inhalt.

Seite
Bierter Titel. Aussonderung. §§43—46 164—177 

Derfolgungsklage S. 169—174. — AuS- 
sonderungsanspruch der Ehefrau S. 174 
bis 176. — Ersatzaussonderung S. 176, 
177.

Fünfter Titel. Absonderung. §§ 47 
bis 52  177-199 

Unbewegliches Vermögen S. 179—181.
— Bewegliches Vermögen S. 181—194.
— Ausländisches Absonderungsrecht
S. 194, 195. — Nachlabgläubiger
S. 195, 196. — Gemeinschaftsteilhaber
S. 196—199. — Lehen- rc. Gläubiger 
S. 199.

Sechster Titel. Aufrechnung. §§ 53 
bis 56  . 199-209

Siebenter Titel. Massegläubiger. §§57
bis 60 . . .................................... 209 -218

Massekosten S. 211, 212. — Masse
schulden S. 212—218.

Achter Titel Konkursgläubiger. §§ 61 
bis 70  218-235

I. Rangordnung S. 218—226.
1. Hauptforderungen S. 218—225. —
2. Nebenansprüche S. 225, 226.

II. Ausschluß vom Konkurs S. 226,
227.

III. Besondere Arten S. 227-235.

Zweites Buch: Konkursverfahren 235—402 
Erster Titel. Allgemeine Bestimmungen. 
§§ 71-101  235-260



Inhalt. XI

Seite
Konkursgericht S.236—248.—Konkurs
verwalter S. 248—249. — Gläubiger- 
auSschuß S. 249—264. — Gläubiger
versammlung S. 264—268. — Ge
meinschuldner S. 269, 260.

Zweiter Titel. Eröffnungsoerfahren.
88 102-116  260-279

Zulässigkeit S. 260—264. — Antrag S.
264—267. — Vorläufige Sicherheits
maßregeln S. 267—269. — Unzuläng
lichkeit der Masse S. 269-271. — Er
öffnungsbeschluv S. 271—279.

Dritter Titel. Teilungsmasse. §§ 117 
bis 137  279-298

Feststellung und Sicherung S. 281 bis
285. — Verwaltung und Verwertung
S. 286—298.

Vierter Titel. Schuldenmasse. §§ 138 
bis 148  298-317

Anmeldung S. 298—801. — Prüfungs
termin S. 301—810. — Feststellung 
streitiger Forderungen S. 310—817.

Fünfter Titel. Verteilung. §§ 149 
bis 172  317-338

I. Anordnung S. 317.
1. Allgemeines S. 317—323. —
2. Abschlagsverteilungen S. 328—826.
— 8. Schlußverteilung S. 326 - 828.
— Aufhebung deS Verfahrens S. 328 
bis 881. — Wiedereinsetzung gegen 
Versäumung deS Prüfungstermins S.



XII Inhalt.

Seite
381, 332. — 4. Nachtragöverteilung S.
332—883.

H. Vollzug S. 385-388.

Sechster Titel. Zwangsvergleich.
88 173-201  338 - 362

1. Zulässigkeit S. 338—340. — 2. Vor
prüfung S. 340, 341. — 3. Abschluß
S. 341—347. — 4. Bestätigung S.
847—851. — 5. Wirkung S. 351 bis
857. — 6. Aufhebung S. 358—360.
— Wiederaufnahme des Konkursver
fahrens S. 360—862.

Siebenter Titel. Einstellung des Ver
fahrens. 88 202—206  362-365 

Achter Titel. Besondere Bestimmungen.
88 207 -238  365-402

I. Handelsgesellschaften und Genossen^
schäften S. 865—375.

1. Aktiengesellschaft L. 865—368. --
2. Genossenschaft S. 368. — 3. Offene
Handelsgesellschaft, Kommanditgesell
schaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien 
S. 868—875. — 4. Juristische Per
sonen und Vereine S. 875.

JIA. Nachlaß S. 376—397.
1. Im allgemeinen S. 376—393. —
Zuständigkeit S. 376. — Zulässigkeit S.
376, > 877. — Antragöberechtigte S.
378—881. — Absonderungsberechtigte
S. 882. — Anfechtung von Rechts
handlungen des Erben S. 388. —



Inhalt. XIII

Seite
Zurückbehaltungsrecht des Erben S.
388, 384. — Mafseschulden S. 384 
bis 386. — Ansprüche deS Erben
S. 386, 387. — Nachlaßkonkurs-
gläubiger S. 387—392. — Zwangs
vergleich S. 392, 393.
2. Besondere Bestimmungen S. 393 
bis 897. — Nacherbfolge S. 393,
394. - Erbschaftskauf S. 894, 395.
— Konkurs über das Vermögen des
Erben S. 896, 896. — Konkurs über 
einen Erbteil S. 896, 397.

IIB. Gefamtgut bei fortgesetzter 
Gütergemeinschaft S. 397, 398.

III. Inländisches Vermögen aus
ländischer Schuldner S. 398—402.

Trittes Buch: Strafbestimmungen.
88 239-244  402-421

V. Gesetz, betreffend die Anfechtung 
von Rechtshandlungen eines Schuld
ners außerhalb des Konkursver
fahrens Dorn 21. Juli 1879, in 
der Fassung vorn 20. Mai 1898.
88 1-14  422 -464

Sachregister . . . . 465—495



Ueberblick.

I. Die Auseinandersetzung des zahlungsunfähigen 
Schuldners mit seinen Gläubigern erfolgt unter 
richterlicher Leitung nach den Vorschriften der 
Konkursordnung.

Das Konkursverfahren umfaßt das gesamte, 
der Zwangsvollstreckung unterliegende Vermögen, 
welches dem Gemeinschuldner zur Zeit der Eröffnung 
des Verfahrens gehört (Konkursmasse § 1). 
Dies Vermögen dient zur gemeinschaftlichen Be
friedigung aller persönlichen Gläubiger, welche einen 
zur Zeit der Eröffnung begründeten vermögens
rechtlichen Anspruch an den Gemeinschuldner haben 
(Konkursgläubiger § 3).

Das Amtsgericht, bei welchem der Gemein
schuldner seine gewerbliche Niederlassung oder in 
Ermangelung einer solchen seinen allgemeinen Ge
richtsstand hat, ist für das Konkursverfahren aus
schließlich zuständig (§ 71). Das Gericht eröffnet 
das Verfahren nach Anhörung des Gcmeinschuldners 
durch Beschluß, sobald es die Ueberzeugung von 
dessen Zahlungsunfähigkeit erlangt und der Gemein-
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schuldner oder einer seiner Gläubiger auf Eröffnung 
antragt (§§ 102, 103). Es kann zur Borbereitung 
deS EröffnungSbeschluffeS Ermittelungen anordnen 
(§§ 104, 105) und vorläufige SicherheitSmaßregeln 
treffen- zu diesen gehört der Erlaß eines allgemeinen 
Veräußerungsverbots (§ 106). Der Eröffnungs
antrag kann abgelehnt werden, wenn eine den 
Kosten des Verfahrens entsprechende Waffe nicht 
vorhanden ist. Die Abweisung unterbleibt jedoch, 
wenn ein zur Deckung der Waffekosten (§ 58 Nr. 1, 
2) ausreichender Geldbetrag vorgeschossen wird 
(§ 107).

Mit dem Eröffnungsbeschluß (§ 108) ver
bindet das Gericht den Erlaß des offenen Arrestes 
(§ 118) und die Ernennung des Konkursverwalters, 
geeigneten Falls auch die Bestellung eines Gläubiger
ausschusses (88 78, 87, 110). Das DerwaltungS- 
und Verfügungsrecht über das zur KonkurSmaffe 
gehörige Vermögen geht von dem Gemeinschuldner 
auf den Konkursverwalter über (8 6). Eine vom 
Gericht bei der Eröffnung des Verfahrens berufene 
Versammlung der Gläubiger beschließt über die 
Wahl eines andern Verwalters: das Gericht kann 
dessen Ernennung versagen (§ 80). Sie kann ferner 
dem Verwalter zu dessen Unterstützung und Ueber- 
wachung einen GläubigerauSschuß an die Seite 
setzen (8 87).

Der Konkursverwalter (§§ 78,81,82) nimmt 
das zur Masse gehörige Vermögen des Gemein-
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schuldners in Besitz und Verwaltung (§ 117). Er 
kann dasselbe siegeln lassen (§ 122), zeichnet eS unter 
Angabe des Wertes auf (§ 123), ferttgt ein In
ventar und eure Bllanz (§ 124) und kann vom Ge
meinschuldner die Leistung des OffenbarungSeides 
fordern (§ 125). Aus der Konkursmasse sondert 
der Verwalter die dem Gemeinschuldner nicht ge
hörigen Gegenstände aus (§§ 43—46) Die Ver
wertung derjenigen Gegenstände, auS deren Erlös 
Pfandgläubiger und Gleichgestellte abgesonderte 
Befriedigung zu fordern befugt sind (§§ 47—52), 
kann er den Absonderungsberechtigten überlassen 
(§§ 4, 127). Alle übrigen zur Konkursmasse ge
hörigen Gegenstände verwertet der Verwalter durch 
freihändigen Verkauf (§ 117): Immobilien werden 
im Wege der Zwangsversteigerung veräußert (§ 126), 
wenn nicht der Gläubigerausschuß und in dessen 
Ermangelung dieGläubigernersammlung denBerkauf 
auS freier Hand gestattet (§ 134). Die Verwertung 
beginnt in der Regel nach Abhaltung des allgemeinen 
Prüfungstermins (8 141). — Der Verwalter wickelt 
ferner die schwebenden Rechtsgeschäfte des Gemein
schuldners ab. Er ist berechtigt, in zweiseitige 
Verträge, die noch nicht vollständig erfüllt sind, 
einzutreten, dieselben vollständig zu erfüllen und 
auch vom andern Teil Erfüllung zu fordern (§ 17). 
Tritt er nicht ein, so steht dem andern Teil nur 
ein Entschädigungsanspruch als Konkursgläubiger 
zu (§ 26). Gewisse Abweichungen hiervon gelten
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für Zeitgeschäfte (§ 18), Miet- und Pachtverträge 
(88 19-21, 49 Nr. 2), Dienstverhältnisse (8 22), 
Aufträge und vertragsmäßig übernommene Geschäfts
besorgungen (§8 23, 24,27,28). Endlich macht der 
Verwalter diejenigen Rechtshandlungen de» Gemein
schuldner» durch Anfechtung rückgängig, welch« 
letzterer zur Benachtelligung seiner Gläubiger vor
genommen hat, sofern bei deren Dornahme der 
andere Teil von der bereit» erfolgten Zahlungs
einstellung Kenntnis hatte, oder von der Absicht de» 
Gemeinschuldner», die übrigen Gläubiger zu be
nachteilig«,, wußte, oder endlich, sofern e» sich um 
Freigebigkeiten handelt (88 29—42).

Der Erlös derjenigen Gegenstände, welche dm 
Absonderungsberechtigten haftm, stießt, soweit er 
nicht zu derm Befriedigung erforderlich ist, zur 
Masse (§ 127). Die abgesonderte Befriedigung er
folgt unabhängig vom AonkurSverfahrm (8 4). Den 
Absonderungsberechtigten ähnlich werdm die Gläu
biger behandelt, beneit Gegenforderungen an die 
Maste oder an dm Gemeinschuldner zustehm: sie 
können fich außerhalb des KonkurSverfahrm» durch 
Aufrechnung befriedigm (88 53-66).

Der durch Verwertung der Konkursmasse nach 
obigen Gruudsätzm erzielte Erlös bildet die 
Teilung-masse: sie wird nach Berichtigung der 
durch da» Verfahren entstandmm Massekosten 
und Masseschulden (§857—60) unter die Konkurs
gläubiger »erteilt Bevorrechtigt find fünf Klaffen: 

•«bee»8u|<6, 8ostar*ortonag. 10. Lust. n
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a) Lidlöhner, b) Reichs-, Staatskasse und Kom
munalverbände wegen rückständiger öffentlicher Ab
gaben, c) Kirchen, Schulen und öffentliche Verbände 
wegen rückftLidiger Abgaben und Leistungen, 
d) Medizinalpersonen, e) Kinder, Mündel und 
Pflegebefohlene. Alle übrigen Gläubiger nehmen 
zu gleichen Rechten Teil (§ 61).

Die Feststellung der Konkurssorderungen 
(Schuldenmasse) erfolgt auf Grund schriftlicher 
Anmeldung (§§ 138—140) nach Verhandlung in dem 
bei der Eröffnung des Verfahrens vom Gericht an- 
beraumtm allgemeinen Prüfungstermin (§§ 141 
bis 145). Widerspricht der Verwalter ober ein 
Konkursgläubiger der Feststellung, so ist es Sache 
des anmeldenden Gläubigers, diese im Wege des 
ordentlichen Prozesses, außerhalb des Konkursver
fahrens, gegen den Widersprechenden zu betreiben 
(§ 146). Unterläßt er dies, so findet er ebensowenig 
bei der Verteilung Berücksichtigung, als wenn er 
seine Forderrmg nicht angemeldet hätte. Insofern 
kann eine tatsächliche Ausschließung von Konkurs
gläubigern eintreten: eine rechtliche Präklusion in 
dem Sinne, daß Gläubiger, die ihre Forderungen 
nicht binnen einer bestimmten Frist anmelden oder 
im Prozeßwege geltend machen, des Rechts auf 
Teilnahme am Konkursverfahren verlustig gehen, 
findet nicht statt (§ 152).

Absonderungsberechtigte, welche persönliche
Gläubiger des Gemeinschuldners find, können in
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Höhe ihres nachweislichen Ausfalls, Gläubiger, 
welche von der Befugnis zur Aufrechnung Gebrauch 
machen, in Höhe de» dadurch nicht gedeckten Be
trage» am Konkursverfahren Teil nehmen (§§ 53, 
153, 168).

Sobald nach dem allgemeinen Prüfungstermin 
hinreichende bare Masse vorhanden ist, nimmt der 
Verwalter eineAbschlagS'verteilung vor (§149). 
Er macht seine Absicht, die Summe der angemeldeten 
Forderungen und den verfügbaren Massebestand 
öffentlich bekannt (§ 151) und seht eine Ausschlußfrist 
fest (§ 152). Ein Verzeichnis der zu berücksichtigen
den Forderungen legt er auf der Gerichtsschreiberei 
auS (§ 151). Außer den Gläubigern, deren Forde
rungen feftgestellt find, werden bei der Verteilung 
nur diejenigen berücksichtigt, welche innerhalb der 
AuSfchlußfrist nachweisen, daß sie die Feststellungs
klage erhoben haben (§ 152). Nach Ablauf der 
AuSschlußfrist berichtigt der Verwalter sein Ver
zeichnis (§ 157), seht, wenn binnen einer Woche kein 
Widerspruch (§ 158) gegen das Verzeichnis erfolgt, 
den Prozentsatz fest und verteilt (§ 159).

In gleicher Weise erfolgt nach beendigter Ver
wertung der Masse mit Genehmigung des Gerichts 
die Schlußverteilung (§ 161) auf Grund des 
Schlußoerzeichnisses, über welches im Schlußtermin 
verhandelt wird (§ 162). Der Verwalter legt der 
Gläubigerversammlung und dem Gemeinschuldner 
die Schlußrechnung (§ 86).
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Nach dem Schlußtermin beschließt das Gericht 
die Aufhebung des Konkursverfahrens 
(8 163).

Der Erlös nachträglich sich ergebender Der- 
mögensftücke, welche zur KonkurSmaffe gehören, 
unterliegt der Nachtragsverteilung: dieselbe 
erfolgt auf Grund des SchlußverzeichnisseS (§ 166). 

Das Konkursverfahren kann ferner durch 
Zwangsvergleich (§ 173) die Endschaft erreichen 
Der vom Gemeinschuldner eingereichte ZwangSver- 
gleichsvorschlag, welcher die Art der Befriedigung 
unb Sicherstellung der Gläubiger angeben muß 
(§ 174), wird nach summarischer Vorprüfung durch 
das Gericht (§§ 175, 176) im Vergleichstermine 
(§ 179) der Abstimmung durch die versammelten 
Gläubiger unterstellt. Er gilt als angenommen, 
wenn die Mehrzahl der erschienenen Gläubiger sich 
für ihn erklärt und die Forderungen der Zu
stimmenden mindestens drei Viertel der Gesamt
summe aller stimmberechtigten Gläubiger auSmachen 
(§ 182). Bei der Berechnung der Mehrheiten bleibt 
der Ehegatte des Gemeinschuldners sowie dessen 
Zessionar außer Betracht, wenn er dem Vergleiche 
zugestimmt hat (§ 183). Der Zwangsvergleich unter
liegt der Bestätigung durch das Konkursgericht 
(8 184). Dieselbe darf nur aus einer beschränkten 
Zahl von Gründen (§§ 186—188) versagt werden 
— Der rechtskräftige Vergleich kann wegen Betruges 
angefochten werden (§ 196); er wird aufgehoben



UebertttcL XXI

durch Verurteilung des Gemeinschuldners wegen 
betrüglichen BankeruttS (§ 197): in letzterem Falle 
wird auf Antrag das Konkursverfahren wieder auf- 
genommen (§ 198).

Eine Einstellung deS Verfahrens findet 
statt, wenn alle angemeldeten Gläubiger darauf au» 
tragen (§ 202), oder wenn sich ergibt, daß eine den 
Kosten deS Verfahrens entsprechende Masse nicht 
vorhanden ist: im letzteren Falle unterbleibt jedoch 
die Einstellung, wenn ein zur Deckung der Maffe- 
kostm (§ 58 Nr 1, 2) ausreichender Geldbetrag 
vvrgeschoffen wird (§ 204).

Eüiig« besondere Bestimmungen betreffen das 
Konkursverfahren über das Vermögen einer Aktien
gesellschaft (88 207, 208), einer offenen Handels
gesellschaft, einer Kommanditgesellschaft oder einer 
Kommanditgesellschaft auf Aktien (88 209—212), 
einer juristischen Person, sowie eines Vereins 
(8 213), über einen Nachlaß (88 214—235), über 
daS Gesamtgut im Falle der fortgesetzten Güter
gemeinschaft (8 236), endlich den Partikularkonkurs 
über das inländische Verniögen von Schuldner», 
welche im Deutschen Reiche weder eine gewerbliche 
Niederlassung noch einen allgemeinen Gerichtsstand 
haben (88 237, 238). Die Besonderheiten des Kon- 
kurSoerfahrens gegen Genossenschaften find jetzt durch 
daS R-Ges. v. 1./5. 89 (R G B 55) in der Fassung 
v. 20./5. 98 (R G B. 810) neu geregelt, während 
für den Konkurs der Gesellschaften mit beschränkter
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Haftung das R Ges. vom 20-/4. 92 (RGB 477) 
in der Fassung vom 20./5. 98 (R G B- 846) Be
stimmung trifft.

II. Die Faktoren, durch deren Zusammenwirken 
sich das Konkursverfahren vollzieht, find hiernach: 
daS Konkursgericht, der Gemeinschuldner, der Kon
kursverwalter, die Konkursgläubiger. Ihre Funk
tionen find in folgender Weise bestimmt:

1. Das Konkursgericht. In seiner Hand 
liegt die Leitung dcS Verfahrens: es beschließt über 
dessen Eröffnung (§§ 102-109) und Wiederauf
nahme (§ 198), Aufhebung (§ 163) und Einstellung 
(§§ 202—204); es bestimmt die Anmeldefrist und die 
Termine (§ 110), beruft und leitet die Gläubiger
versammlungen (§§ 93, 94), veranlaßt die Zu
stellungen (8 73) und die Bekanntmachungen (§ 76). 
Es ist befugt, alle das Verfahren betreffenden Ver
hältnisse durch Ermittelungen aufzuklären (§ 75), 
vorläufige Sicherheitsmaßregeln zu treffen (§ 106), 
die Hast des Gerneinschuldners (§§ 101, 106), die 
Beschlagnahme der an ihn gerichteten Sendungen, 
Briese und Depeschen anzuordnen (§ 121); eS erläßt 
den offenen Arrest (§§ 110, 118). Der Gemein
schuldner darf sich von seinem Wohnsitz nur mit 
Erlaubnis dcS Gerichts entfernen (§ 101). Ferner 
ernennt das Gericht den Konkursverwalter (8 78): 
es beaufsichtigt die Gesetzmäßigkeit seiner Hand
lungen (§ 83), kann Ordnungsstrafen gegen 
ihn festsetzen, ihn entlassen (§ 84). ES setzt
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die Gebühren des Verwalters fest (§ 85). Bei 
der Eröffnung des Verfahrens kann es eine« 
GläubigerauSschuß einsetzen (§ 87), bis zur ersten 
Gläubigerversammlung dessen Mitglieder entlasten 
(§ 92). Die Gebühren des GläubigerauSschuffeS 
bestimmt es nach Anhörung der Gläubig erverfamm- 
lung (§ 91): auf erhobenen Widerspruch setzt «S das 
Stimmrecht der noch nicht festgeftellte», der ab» 
sonderungsberechtigten und der aufschiebend bedmgten 
Forderungen fest (§§ 95, 96). In Ermangelung 
eines GläubigerauSschuffeS kann eS dem Verwalter 
die Aufzeichnung de» zur Waffe gehörigen Ver
mögens erlösten (§ 123), auch dem Gemeinschuldner 
bi» zur ersten Gläubigerversammlung notdürftigen 
Unterhalt aus der Masse bewilligen (§ 129) Die 
Vornahme gewisser wichtiger Rechtshandlungen 
(88 133, 134) kann es dem Verwalter auf Antrag 
des Gemeinschuldners bis zur Beschlußfassung durch 
die Gläubigerversammlung untersagen (§ 135). ES 
hat auf Antrag die Ausführung von Beschlüssen der 
Gläubigerversammlung zu verbieten, welche dem 
gemeinsamen Jntereffe der Konkursgläubiger wider
sprechen (8 99). DaS Gericht kann den Verwalter 
ermächtigen, unabhängig von den Verteilungen die 
bevorrechügten Gläubiger zu befriedigen (8 170); 
es entscheidet über Einwendungen gegen das der 
Verteilung zugrunde liegende Gläubigerverzeichnis 
(8 158); eS kann die Aussetzung von AbschlagS- 
verteilungen wegen schwebender Zwangsvergleichs-
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Verhandlungen anordnen (§ 160); die Vornahme der 
Schkchverteilung hängt von seiner Genehmigung 
ab (§ 161). Es bestimmt über die Hinterlegung der 
bei der Schlutzverteilung zurückzubehaltenden Be
träge (8 161). Die NachtragSverteilung geschieht 
auf seine Anordnung (§ 166). — Der Zwangs
vergleich unterliegt seiner Vorprüfung und seiner 
Bestätigung (88 176, 179, 184). 

Gegen Entscheidungen deS Gerichts findet das 
Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde statt (§ 73). 

2 Der Gemeinschuldner. Er kann auf Er
öffnung deS Konkursverfahrens antragen (§§ 103, 
104). Bor der Eröffnung ist er zu hören (§ 105); 
gegen den EröffnungSbeschluß steht ihm die sofortige 
Beschwerde zu (§ 109). Er muß Auskunft über 
alle daS Verfahren betreffenden Verhältnisse geben 
(§ 100), eine Uebersicht der Vermögensmasse, sowie 
ein Verzeichnis seiner Gläubiger und Schuldner ein
reichen (8 104). Bei der Dermögensaufzeichnung 
ist der Gemeinschuldner zuzuziehen (§ 123). Er kann 
die Einficht der beschlagnahmten Sendungen, Briefe 
und Depeschen verlangen, auch deren Herausgabe, 
wenn ihr Inhalt nicht die Masse betrifft (8 121). 
Beabsichtigt der Verwalter die Vornahme gewisser 
wichtiger Rechtshandlungen (88 133, 134), so hat 
er dem Gemeinschuldner davon Mittellung zu 
machen (8 135). Dieser kann bei Gericht auf vor
läufige Untersagung der Rechtshandlung antragen 
(8 135 Abs. 2). Im Prüfungstermin hat er sich
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über die ongemelbdoi Forderungen zu erklären 
(§ 131). Er kann einen IwangSvergleich vorschlagen 
(§ 173) und, sobald er dies getan, die Aussetzung 
der AbschlagSverteilung beantragen (§ 160). Zum 
DergleichStermin ist er besonders zu lade» (§ 179) 
Ihm steht der Antrag auf Berbindung des Ber- 
gleichSterminS mit dem allgemeinen Prüfungstermin 
(§ 180), ferner der Antrag auf Einstellung des 
DerfahrenS zu (§ 202). Er ist befugt, die Schluß
rechnung des Verwalters zu bemängeln (§ 86).

3. Der Konkursverwalter. Er übt das 
BerwaltungS- und Verfügungsrecht deS Gemein
schuldner» über das zur Masse gehörige Vermögen 
auS (§ 6). Er kann die schwebenden Prozesse deS 
Gemeinschuldner« aufnehmen (§§ 10, 11), in zwei
seitige Verträge, die »och nicht vollständig erfüllt 
find, eintreten, ste kündigen (§§ 17—23), Rechts
handlungen des Gemeinschulduers anfechten (§ 36). 
Er hat das zur Masse gehörige Vermög«» in Besitz 
und Derrvaltung zu nehmen (§ 117), kann es siegeln 
lassen (§ 122), hat eS aufzuzeichnen (§ 123), ein 
Inventar und eine Bilanz zu fertigen (§ 124). Er 
kann von dem Gemeinschuldner Auskunft über alle 
das Verfahren betreffenden Verhältnisse fordern 
(§ 100) und darf die beschlagnahmten Postsendungen, 
Briefe und Depeschen an den Gemeinschuldner er
öffnen (§ 121). Er kann vom Gemeinschuldner die 
Leistung des Offenbarungseides fordern (§ 125). 
Der Verwalter verwertet die Masse, er kann auch
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die Beräutzerung der den Absonderungsberechtigten 
hastenden Gegenstände verlangen (§§ 117, 126, 127). 
Zur Bornahme gewisser wichtiger, Rechtshandlungen 
(88 133, 134) bedarf der Verwalter der Genehmi
gung deS GläubigerausschusseS oder der Gläubiger
versammlung. Die Quittungen des Verwalters über 
den Empfang von Geldern u. dgl. von der Hinter
legungsstelle, desgleichen seine Anweisungen auf diese, 
bedürfen der Mitzeichnung durch ein Mitglied deS 
Gläubigerausschusses (§ 137). Der Verwalter kann 
der Feststellung der angemeldeten Forderungen 
widersprechen (§ 144), auch durch seinen Widerspruch 
die Entscheidung des Gerichts darüber herbeiführen, 
ob und wieweit die nicht festgestellten, absonderungs
berechtigten oder aufschiebend bedingten Forderungen 
ein Stimmrecht gewähren (§§ 95, 96). — Aus dem 
durch Verwertung der Masse erzielten Erlöse kann 
er mit Genehmigung des Gläubigerausschusses und, 
wenn ein solcher nicht bestellt ist, deS Gerichts, vor
läufig dem Gemeinschuldner notdürftigen Unterhalt 
gewähren (§ 129). Er befriedigt unabhängig von 
den Verhandlungen die Massegläubiger (§§ 57, 172) 
und, mit Genehmigung des Gerichts, die bevor- 
rechtigten Konkursgläubiger (§ 170). — Er macht 
mit Genehmigung des Gläubigerausschusses (§ 150) 
und bei der Schlutzverteilung mit der deS Gerichts 
(§ 161) die Absicht, zu verteilen, den verfügbaren 
Massebestand und die zu berückfichtigenden Forde
rungen bekannt (§ 151), setzt die AuSschlußfrist fest
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(§ 152), stellt das der Verteilung zugrunde zu 
legende Verzeichnis auf (§ 151) und berichtigt eS, 
soweit die Erhebung von Feststellung-klagen nach
gewiesen wird (§§ 152—157). Für die Abschlags
verteilungen bestimmt er in Ermangelung eines 
Gläubigerausschusses den zu zahlenden Prozentsatz 
(§ 159). Die bei der Schlußverteilung zurück
zubehaltenden Beträge hinterlegt der Verwalter 
nach Anordnung des Gerichts (§ 169). — Der 
Verwalter kann auf Zurückweisung des Zwangs
vergleichsvorschlags im Stadium der Vorprüfung 
antragen (§ 176). Er ist zu dem Bergleichstermin 
besonders zu laden (§ 179) und vor der Bestätigung 
des Vergleichs zu hören (§ 184).

Der Verwalter steht nur unter der Aufsicht des 
Gerichts (§§ 83, 84). Der Gläubigerausschuß hat 
ihn -war zu überwachen, kann seine Bücher und 
Schriften einsehen und den Bestand seiner Kaffe 
untersuchen) auch hat der Verwalter ihm und der 
Gläubigerversammlung Bericht zu erstatten und 
Rechnung zu legen (§ 88). Einen maßgebenden 
Einstuß auf die Handlungen des Verwalters aber 
dürfen Gläubigerausschuß und Gläubigerversamm
lung nur da üben, wo ausdrücklich ihre Zustimmung 
erfordert ist (§§ 133, 134).

Der Verwalter ist befugt, die Einberufung einer 
Gläubigerversammlung zu verlangen (§ 93): er kann 
bei Gericht darauf antragen, daß die Ausführung 
ihrer Beschlüsse untersagt werde, wenn der Beschluß
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dem gemeinsamen Jntereffe der Konkursgläubiger 
widerspricht (§ 99).

Für seine Geschäftsführung erhält der Verwalter 
eine vom Gericht feftzusetzende Vergütung (§ 85).

4. Die Konkursgläubiger. Sie wirken bei 
dem Konkursverfahren mit: als einzelne, durch den 
Gläubigerausschuß und in der Gläubigerversammlung. 

Der einzelne Gläubiger kann den Antrag 
auf Eröffnung des Konkursverfahrens stellen (§ 103) 
und den abweisenden Beschluß durch sofortige Be
schwerde anfechten (§ 109). Er kann auf Ent
scheidung des Gerichts darüber antragen, ob und 
wieweit die nicht festgestellten, die absoirderungs- 
berechtigen und die aufschiebend bedingten Forde
rungen zum Stimmen in der Gläubigeroersammlung 
berechtigten (§§ 95, 96). Er ist befugt, bei Gericht 
darauf anzutragen, daß die Ausführung von 
Beschlüssen der Gläubigerversammlung als dem 
gemeinsamen Interesse der Konkursgläubiger wider
sprechend untersagt werde (§ 99). Er hat ein 
Recht zum Widerspruch gegen die Prüfung solcher 
Forderungen, die erst nach Ablauf der Anmeldefrist 
angemeldet find: der Feststellung angemeldeter 
Forderungen kann er widersprechen (§ 142). Ihm 
steht die Erhebung von Einwendungen gegen das 
der Verteilung zugrunde liegende Verzeichnis zu 
(§ 158). Der nicht bevorrechtigte Konkursgläubiger 
kann auf Verwerfung des ZwangSoergleichs bei 
Gericht antragen (§ 188) und den rechtskräftigen
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Zwang-vergleich wegen Betrugs anfechte« (§ 196): 
er kann den Antrag auf Anordnung von Sicherheits
maßregeln stellen, wenn die rechtskräftige Ser« 
urteilung des Gemeinschuldners wegen betrüglichen 
BankerutteS und daher die Unwirksamkeit des 
Zwang-vergleichs bevorsteht (§ 197). Im Falle der 
Unwirksamkett kann er Wiederaufnahme de» Ver
fahrens fordern (§ 198). Der Einstellung des 
Verfahrens kann er widersprechen (§§ 202, 208). 
Er ist befugt, die Schlußrechnung de» Verwalters 
zu bemängeln (§ 86). — Fünf Gläubiger, deren 
Forderungen ein Fünftel der Schuldenmaffe er
reichen, können Berufung der Gläubigerversammlung 
verlangen (§ 93).

Der Gläubigerausschuß, dessen Bestellung 
fakultativ ist, wird von der Gläubigerversammlung 
gewählt (§ 87 Abs. 2). Die Mitglieder de» Gläu
bigerausschusse» find Bevollmächtigte der Gläubiger
versammlung. Nur vor der ersten Gläubigerver
sammlung und nur vorläufig kann daS Gericht 
einen Gläubigerausschuß einsetzen (§ 87 Abs. 1); 
es kann die Bestellung widerrufen (§ 92). Die Mit
glieder des Gläubigerausschusses unterstützen und 
überwachen den Verwalter, können seine Bücher 
und Schriften einsehen, von ihm Bericht über seine 
Geschäftsführung und über die Lage der Sache ver
langen (§ 88 Abs 1). Ein Mitglied muß allmonat
lich den Bestand der Kaste de» Verwalters unter
suchen (§ 88 Abs 2); ein Mitglied hat die Ouit
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Lungen de- Verwalters über den Empfang von 
Geldern u. dgl. von der Hinterlegungsstelle und 
seine Anweisungen aus diese mit-u-eichnen (§ 137). 
Der GläudigerauSschuß kann auf Entlassung des 
DerwalterS antragen (§ 84): er kann dem Ber- 
walter die Aufzeichnung des zur Masse gehörigen 
Vermögens erlassen (§ 123): er beschließt vorläufig 
über die Schließung oder Fortführung des Geschäfts 
des Gemeinschuldners unb die Hinterlegung der 
Gelder (§ 129 Abs 2). Seiner Genehmigung be
darf es zur vorläufigen Gewährung des not
dürftigen Unterhalts an den Gemeinschuldner (§ 129 
Abs. l)r zur Vornahme gewisser wichtiger Rechts
handlungen durch den Verwalter (§§ 133, 134), zur 
Vornahme von Verteilungen (§ 150); er bestimmt 
den bei Abschlagsverteilungen zu zahlenden Prozent
satz (§ 159). Er kann auf Zurückweisung deS 
ZwangSvergleichs im Stadium der Vorprüfung an
tragen (§ 176), hat sich über dessen Annehmbarkeit 
zu erklären (§ 177) und ist vor dessen Bestätigung 
zu hören (§ 184). Er kann beantragen, daß der 
DergleichStermin mit dem allgemeinen Prüfungs
termin verbunden werde (§ 180). Er hat fich 
über die Schlußrechnung des Verwalters zu äußern 
(§ 86).

Der Gläubigerausschuß kann die Berufung der 
Gläubigerversammlung verlangen (§ 93) Seine 
Mitglieder haben Anspruch auf Vergütung für ihre 
Geschäftsführung (§ 91).
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Die Gläubigerversammlung beschließt über 
die Beibehaltung deS vom Gericht ernannten Ver
walters (§ 80); fie kann einen GläubigerauSschuß 
wählen und besten Bestellung widerrufen (§ 87); 
sie kann bei Gericht auf Entlassung de» Verwalter» 
cm tragen (§ 84). Sie beschließt endgültig über die 
Gewährung de» notdürftige» Unterhalts an den 
Gememschuldner, die Schließung oder Fortführung 
seines Geschäft», die Hinterlegung von Geldern u. 
dgl- durch den Verwalter, endlich darüber, ob und 
in welcher Weise der Verwalter chr oder einem 
Gläubigerausschuß über die Verwaltung und Ver
wertung der Maste Bericht erstatten und die Rech
nung legen soll (§ 132). Gewisse besonders wichtige 
Rechtshandlungen des Verwalters (§ 134) bedürfen, 
wenn kein Gläubigerausschuß bestellt ist, ihrer Ge
nehmigung. Im Schlußtermin bestimmt sie, was 
mit den nicht verwertbaren Dermögensftücken ge
schehen soll (§ 162). Sie beschließt über die An
nahme des Zwangsvergleichs (§ 182). Der Ver
walter legt chr Schlußrechnung (§ 86).

Die Gläubigerversammlung findet unter Leitung 
des Gerichts statt (§ 94); die Ausführung ihrer 
Beschlüsse kam» auf Antrag vom Gericht untersagt 
werden, mttm fie dem gemeinsamen Jntereffe der 
Konkursgläubiger widersprechen (§ 99).

HI Die Einteilung der KonkurSvrdnung ist 
folgende:

Da» erste Buch: „Konkursrccht" bestimmt
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die Einwirkung der Eröffnung de» Verfahrens auf 
die davon betroffenen Rechtsverhältnisse.

Da» -weite Buch: „Konkursverfahren" 
schreibt die Formen vor, in denen sich die Aus
einandersetzung -wischen dem Gemeinschuldner und 
seinen Gläubigern vollzieht.

Im dritten Buch: „Strafbestimmungen" 
find unter Aushebung der §§ 281—283 St G B, 
sowie der landesgesetzlichen Strafoorschristen, die 
sich auf den Konkurs beziehen, Strafen des betrüg- 
lichen und des einfachen BankeruttS, der Beiseste
schaffung von DermögenSstücken, des Stimmkaufs 
und der Begünsügung einzelner Gläubiger an
geordnet.



I.
Gesetz,

betreffend die

Einfkhrllng -er Konkorssr-nimg. 
Bom 10. Februar 1877. 

(R G B. von 1877, Nr. 10, S. 890—894.) 
In Kraft getreten am 1. Oktober 1879.

Eingeführt in Helgoland seit 1/4. 91: Art. I Nr. VIII, 4 
Berord. v. 22/8. 91 (R G B. 22).

Abgeändert durch daS Einführungsgesetz zu dem Gesetze, 
betreffend Aenderungen der Sonkursordnung, vom 17. Mai 
1898 (R.G.B. 248) (unten II) und § 48 d«S Hypotheken- 

bankgefetzes vom 18. Juli 1899 (R G B. 876), 
in Kraft vom 1. Januar 1900.

1. Die Konkursordnung tritt im ganzen Um
fange d«S Reichs gleichzeitig mit dem GerichtSoer- 
faffungSgefetze in Kraft-'

1 § 1 Etnf.Gef. z. G.B.G.
2. Gesetz im Sinne der Konkursordnung und 

dieses Gesetzes ist jede Rechtsnorm.'
' Einschließlich des Gewohnheitsrechts: Pr. 188, § 12 

Etnf.Gef. z. Z P O., Art. 2 Etnf.Gef. z. B.G.B.
S. Die den Konkurs betreffenden Dorschriften 

der Reichsgesetze' werden durch die KonkurSordnung 
nicht berührt.

Aufgehoben werden:
1. die Vorschriften des §. 51 des Gesetzes, be

treffend die privatrechtliche Stellung der Er» 
Spdow.vulch. flott turSortmung. 10. Niifl. 1
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werbS- und WirchschastSgenoffenschaften, vom
4. Juli 1868a, sowie die im §. 48 desselben 
Gesetzes bestimmte Zuständigkeit des Handels
gerichts-^

2. die Borschristen der §§. 18—18 deS Gesetzes, 
betreffend die Gewährung der Rechtshülfe, 
vom 21. Juni 1869;

3. die Vorschriften der §§. 281—283 deS Straf
gesetzbuchs^

Der Artikel 80 der Wechselordnung wird dahin 
abgeändert, daß die Verjährung auch nach Maßgabe 
des §. 13 der Konkursordnung unterbrochen wird8 

Die Verjährung zu Gunsten eine- zur Zeit der 
Eröffnung des Konkursverfahrens aüSgeschiedenen 
oder ausgeschlossenen Genossenschafters (§. 64 Abs 1 
deS Gesetzes vom 4. Juli 1868) wird auch durch 
Anmeldung der KonkurSsorderung unterbrochen.«

1 Solche find außer dem B.G.B.: §§ 81, 84, 86, 
171, 172, 217, 240, 241, 242, 249, 869, 870, 871 
H.G.B., Art. 29 W.O., Genossenschaftsgesetz (s. Anm. 2), 
§§ 68, 64, 71, 88, 84 R.Ges., betr. Gesellschaften m. b.
H. , v. 2O./4. 92 in d. Fass. v. 20./5. 98 (R.G.B. 846), 
§§ 97 Abs. 4, 100 c, 102 Abs. 4, 104 1 Gewerbeordn. 
in d. Fast. v. 26./7. 00 (R.G.B. 871), §§ 18, 19 
R.Ges., betr. die gemeinsamen Rechte der Besitzer von 
Schuldverschreibungen, v. 4./12. 99 (RGB. 691), 
Art. 181 Ginf.Ges. z. B.G.B.

8 Das B.Ges. v. 4./7. 68 ist zufolge §§ 158, 172 
R.Ges., betr. die Erwerbs- und Wirtsch.-Genossensch., v.
I. /5. 89 (R.G.B. 55) seit dem 1. Oktober 1889 überhaupt 
ausgehoben. Die früher in den §§ 195—197 K.O. ent
haltenen besonderen Vorschriften über den Konkurs der
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Genossenschaften waren bisher in den K§ 91—111,116 bis 
119,122—124, 184,186 deS R.Ges. v. l./b. 89 enthalten; 
diesem entsprechen jetzt gemäß der auf den Art. 10, 13 
Etnf.G'es. z. H.G.B. v. 10./6. 97 beruhenden neuen 
Fassung v. 2O./5. 98 (R G B. 810) die §§ 98-118, 
122—126, 128- 180, 140, 141.

8 Die Zuständigkeit bestimmt sich nach § 71 SO. 
< §§ 289, 240, 242 S O.
r Art. 80 W.O. ist durch Art. 8 Ziss. 2 Einf.Ges. z. 

H.G.B. v. 10./6. 97 und der in bezug genommene § 18 
K.O. durch daS R.Ges., betr. Aenderungen der SonkurS- 
ordnung, v. 17./6. 98 (R G B. 230) [unten III] aus
gehoben. Die Vorschrift des Abs. 3 ist daher gegenstandslos 
geworden. Vgl. Anm. 8 zu § 16 S O.

6 Aufgehoben durch § 168 und ersetzt durch §§ 117 
«bs. 2, 186 R.Ges. v. 1./6. 89, denen jetzt die §§ 123 
Abs. 2, 141 der neuen Fassung (s. Anm. 2) entsprechen. 
Vgl. über diese Unterbrechung der Verjährung R.G. 2, 
n, is, IW. 91, 184».

4. Aufgehoben werden die Vorschriften der Landes
gesetze^ über Konkurs-, Falliments-, Gant-, Debit-Ber- 
fahren, über gerichtliche, zur Abwendung oder Ein
leitung eines solchen Verfahrens dienende StundungS- 
und Nachlatzverhandlungen, konkurSmäßige Ein
leitungen, Vermögensuntersuchungen, über die Rechts
wohlthat der Güterabtretung und die landesherrliche 
oder gerichtliche Bewilligung einer allgemeinen 
Zahlungsstundung8, sowie über das Konkursrecht, 
insoweit nicht in der Konkursordnung auf dieselben 
verwiesen oder bestimmt ist, daß sie nicht berührt 
werden.8

Aufgehoben werden die Strafoorschriften, welche 
1*



4 SinfÜhrungsgesetz zur KonturSorduung.

rückstchllich des Konkurses in den Landesgesetzen 
enthalten ftnb.*

1 DieAußerkrastsetzung konkursrechtlicher Bestimmungen 
der Landesgesetze bezieht sich nicht auf die in älteren 
Staatsverträgen der Bundesstaaten mit dem AuSlande 
enthaltenen Borschristen. Diese sind nicht aufgehoben. 
R.G. 24, ii.

3 Aufhebung der Spezialmoratorien: § 14 Nr. 4 Einf.- 
Ges. z. ZPO.

3 K.O. §§ 25 (Wirkung der Konkurseröffnung auf 
bestehende Rechtsverhältnisse), 48 (Ansprüche auf Ausson
derung eineS dem Gemeinschuldner nicht gehörigen Gegen
standes), 62 (Befriedigung der Lehn-, Stammguts- oder 
Fideikommißgläubiger). — Unberührt bleiben auch alle 
diejenigen speziellen Gesetze, welche bei Normierung ein
zelner Zivilrechtsverhältniffe den Einfluß deS Konkurses 
besonders geregelt haben. R.G. 3, *i, I W. 98, leo« 

* § 2 «bs. 8 St.G.B.

5. Unberührt bleiben:
die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die 
Lehen, Stammgüter oder Familienfideikommisse 
betreffen'

1 Vgl. § 62 K.O.

6. Die Bestimmungen der §§. 193, 194, 2141 
der Konkursordnung finden auf registrirte Gesell
schaften,3 welche auf Grund des bayerische 
Gesetzes vom 29. April 1869, betreffend die privat
rechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirthschafts
gesellschaften, bestehen, entsprechende Anwendung.

Die Gesellschaft wird in dem Konkurs
verfahren durch den Vorstand oder die



«. 4, 5, 6, 7. 5

Liquidatoren vertreten. Ein IwangSver- 
gleich findet nicht statt.

l Jetzt §§ 207, 208, 244.
3 Früher war für die auf Grund deS bayerischen 

Gesetzes v. 2Y./4. 69, betr. die privatrechtliche Stellung 
der Erwerbs- und WirtschastSgenoffeufchaften, bestehenden 
Vereine und registrierten Gesellschaften durch Verweisung 
auf den früheren § 196 K.O. zum Ausdrucke gebracht, 
-atz ste im Konkursverfahren durch den Vorstand oder die 
Liquidatoren vertreten werden und ein Zwangsvergleich 
nicht stattfinde. Durch die Nov. sind die Vereine aus 
dem § 6 ausgeschieden und die Verweisung auf § 196 
beseitigt. Letztere Verweisung ist, da § 196 durch § 168 
R.Ges., betr. die Erwerbs- und Wirtschaftsgenoffenschasten, 
v. 1./6. 89 (RG B. 56) aufgehoben ist, ihrem 
Inhalte nach durch den neuen Absatz 2 ersetzt. Die 
Vereine aber sallen, da sie juristische Personen sind, nun
mehr unter die neue Vorschrift des § 218 K.O. und 
finden demgemätz auch die §§ 207, 208 (198, 194) S.O. 
auf ste Anwendung. Datz sie im Konkursverfahren durch 
den Vorstand oder die Liquidatoren vertreten werden, 
ergibt sich bereits auS Art. 80 eit. Ges. Die AuS- 
schlietzung deS ZwangSvergleichS und die Strafbe
stimmung des § 244 (214) K.O. sind für diese Vereine, 
die keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgen, für nicht 
geeignet erachtet worden. Begr. 66, 67.

7. In Ansehung der Landesherren und der Mit- 
glieder der landesherrlichen Familien sowie der 
Mitglieder der Fürstlichen Familie Hohenzollern 
finden die Bestimmungen der Konkursordnung nur 
insoweit Anwendung, als nicht besondere Vorschriften 
der HauSverfassungen oder der Landesgesetze ab
weichende Bestimmungen enthalten.*
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Das Gleiche gilt in Ansehung der Mit
glieder des vormaligen Hannoverschen 
Königshauses, des vormaligen Kurhessischen 
und deS vormaligen HerzoglichRassauischen 
Fürstenhauses.2

* § 6 Einf.Ges. z. G.B.G., § 6 Einf.Ges. z. Z P O. 
Es können durch Hausverfassungen oder Landesgesetze die 
Dorrechte im Konkurse wie überhaupt daS materielle 
Konkursrecht geändert werden. J.W. 86, ss.

2 Zus. der Nov. entsprechend dem Art. 57 Abs. 2 
Einf.Ges. z. B G B. 
Höergangsvestimmungen.

8. Ein vor dem Tage deS Inkrafttretens der 
Konkursordnung eröffnetes Konkursverfahren ist 
nach den bisherigen Gesetzen zu erledigend

Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten, 
die Konkursordnung ans die Erledigung der vor 
dem Inkrafttreten der Konkursordnnng anhängig 
gewordenen Konkurssachen für anwendbar zu er
klären und zu dem Zwecke Nebergangsbestimmungen 
zu erlaffen.2

1 Dgl. hierüber J.W 83, s, 87, 475.
2 Preußen: 37-60 Ge'. v. 6/3. 79 (G.S.

109). Dgl. dazu J.W. 89, 1.30». — Bayern: Art. 226, 
231 Ges. v. 23 /2. 79 (G.D.Bl. 63). — Württemberg: 
Art. 19 Ges. v. 18./8. 79 (Reg.Bl. 208). — Elsaß- 
Lothringen: § 43 Ges. v. 8./7. 79 (G.Bl. 67).

A. In einem am Tage des Inkrafttretens der 
Konkursordnung oder nach diesem Tage eröffneten 
Konkursverfahren finden die Bestimmungen der 
Konkursordnung über die Anfechtung von Rechts-



UebergangSbestkmmm-eu. g§. 7—12. 7

Handlungen^ auf eine vor dem bezeichneten Tage 
vorgenommene Rechtshandlung Anwendung, sofern 
nicht dieselbe nach den Borschriften der bisherigen 
Gesetze der Anfechtung entzogen oder in geringerem 
Umfange unterworfen ist3

1 §§ 29—41 S.O.
3 Bgl. auch § 14 Ans.Ges. (unten V).
10. In einem am Tage des Inkrafttretens der 

KonkurSordnung oder nach diesem Tage eröffneten 
Konkursverfahren finden die Bestimmungen der 
§§. 42, 48 Nr 3, 49l der Konkursordnung auf eine 
vordem bezeichneten Tage abgetretene oder erworbene 
Forderung Anwendung, sofern nicht die bisherigen 
Gesetze eine Aufrechnung zulassen oder eine Ver
pflichtung zum Schadensersätze nicht oder in ge
ringerem Umfange begründen.3

1 Jetzt §§ 60, 56 Nr. 8, 66 K.O.
3 Die Bestimmungen der §§ 68, 64, 66 Nr. 1, 2 

K.O. über Aufrechnung finden auf die vor dem Inkraft
treten der K.O. entstandenen Forderungen unbedingt An
wendung. Mot. 472.

11. In einem am Tage des Inkrafttretens der 
Konkursordnung oder nach diesem Tage eröffneten 
Konkursverfahren finden die Bestimmungen der Kon
kursordnung und dieses Gesetzes über abgesonderte 
Befriedigung* auf Pfand- und Vorzugsrechte An
wendung, wenngleich dieselben oder die Forderungen 
vor dem bezeichneten Tage erworben find.

1 §§ 47—49, 61 K.O.
12.1 Insoweit Pfand- und Vorzugsrechte, welche
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vor dem Tage des Inkrafttretens der Konkurs
ordnung auf Grund eines BertrageS, einer letzt
willigen Anordnung oder einer richterlichen Ver
fügung erworben oder in Bankstatuten2 den Bank
noteninhabern rechtsgültig -ugefichert find, zufolge 
der Bestimmungen der KonkurSordnung und dieses 
Gesetzes ihre Wirksamkeit verlieren, kann die Landes
gesetzgebung für die Forderung des Berechtigten 
ein Vorrecht vor allen oder einzelnen der im §. 54» 
der Konkursordnung bezeichneten Forderungen» ge
währen»

Ist das Pfand- oder Vorzugsrecht auf einzelne 
bewegliche Gegenstände des Schuldners beschränkt, 
so kann daS Vorrecht nur in Höhe des Erlöses 
derselben gewährt werden.

DaS durch die vorstehenden Bestimmungen 
vorbehaltene Vorrecht kann nicht gewährt werden 
für ein zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der Kon
kursordnung eröffnetes Konkursverfahren, wenn nicht 
das Vorrecht dadurch erhalten wird, daß dasselbe 
bis zum Ablaufe der zwei Jahre zur Eintragung 
in ein öffentliches Register vorschriftsmäßig an
gemeldet ist. Der Erlaß von Vorschriften über die 
Einrichtung solcher Register, sowie über die An
meldung und Eintragung der Forderungen bleibt 
der Landesgesetzgebung vorbehalten.»

1 $gl. § 28 Abs. 1, 2 Einf.Ges. z. Z.P.O.
2 Im Bankgesetz v. 14./d. 76 (R.G.B. 176) sind

dem Bnnlnoteninhaber Pfand- oder Vorzugsrechte nicht 
zugestchert. » Jetzt § 61 S O.
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• Nicht vor Absonderungsberechtigten. 81.«. 2, t*. 
» Preußen: 55 18, 20, 21, 24 «es. v. 6/8. 79

(®.S. 109). — Württemberg: «rt. 20 Nr. 1, 2 «es. 
v. 18./8. 79 (Reg.Bl. 208).

• Preußen: 55 25—86 «es. v. 6./8. 79 («.©. 
109). — Württemberg: Ber. v. 16./4. 81 (Reg.Pl. 
299). Dazu: Derf. v. 17./4. 81 (Reg.Bl. 802).

18.* Die Landesgesetzgebung kann der Ehefrau, 
den Kindern und den Pflegebefohlenen des Gemein
schuldners für Forderungen, welche vor dem Tage deS 
Inkrafttreten- der Konkursordnung entstanden sind, 
ein Dorrecht nach Maßgabe deS §. 12Abs 1,2 insoweit 
gewähren, als ein gesetzliches Pfand- oder Vorzugs
recht der Ehefrau, der Kinder oder der Pflege
befohlenen nach den bisherigen Gesetzen bestanden hat.' 

Auf das Dorrecht der Ehefrau findet die Be
stimmung des §. 12 Abs 3 entsprechende Anwendung ' 

Den Kindern und den Pflegebefohlenen kann 
daS Dorrecht für ein fünf Jahre nach dem Inkraft
treten der Konkursordnung eröffnetes Konkursver
fahren nicht gewährt werden.'

• Vgl. 5 28 «bs. 8 Eins «es. z. Z P O.
» Preußen: 55 19, 20, 21, 22 «es. v. 6/8. 79 

(«.©. 109). — Bayern: «rt. 282, 288, 284 «es. v. 
2S./2. 79 («B.Bl. 68). — Sachsen: 55 1—5 «es. v. 
11./8. 79 (G.B.BI. 91). — Württemberg: Art. 20 
Nr. 8, 21 «es. v 18./9. 79 (Reg.Bl. 208). — ®in so be
gründetes Borrecht geht aus die Erben der Ehefrau über. 
Gr. 45, 1149.

1 BorrechtSregister: Anm. 6 zu 5 12, und Bayern: 
«etanntm. v. 27./S. 79 (G.B.BI. 687). — Sachsen: 
Ber. v. 9./8. 79 (G.B.BI. 815).
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4 Durch die Nov. sind die Borschristen der §§ 14—16 
aufgehoben. Diese lauteten:

§ 14. Faustpfandrechte im Sinne des § 40 der Konkurs
ordnung bestehen an beweglichen körperlichen Sachen 
nur, wenn der Pfandgläubiger oder ein Dritter für 
ihn den Gewahrsam der Sache erlangt und behalten 
hat.
Das AbsonderungSrecht besteht ohne Uebergabe der 

Sache, sofern:
1. nach den Reichsgesetzen oder den Landesgesetzen 

die Uebergabe von Konnossementen und ähnlichen 
Papieren über Waren oder andere bewegliche 
Sachen der Uebergabe derselben, oder die Ein
tragung der Derpsändung in das Schiffsregister 
oder die Uebergabe der mit einem beglaubigten 
Vermerke der Verpfändung versehenen Schiffs
urkunden oder einer beglaubigten Abschrift der
selben der Uebergabe des verpfändeten Schiffes 
gleichsteht;

2. über eine Verbodmung nach Vorschrift des Handels
gesetzbuchs ein Bodmereibrief ausgestellt ist.

£ 15. Jaustpfandrechte im Sinne des § 40 der Konkurs
ordnung bestehen an Forderungen und anderen 
Vermögensrechten nur:

1. wenn der Drittschuldner von der Verpfändung 
benachrichtigt ist;

2. wenn der Pfandgläubiger oder ein Dritter für 
ihn den Gewahrsam der körperlichen Sache, welche 
den Gegenstand des Rechts bildet, oder der über 
die Forderung oder das Vermögensrecht aus
gestellten Urkunde erlangt und behalten hat;

3. wenn die Verpfändung in dem Grund- oder 
Hypothekenbuche eingetragen ist.

8 16. Die Vorschriften der Landesgesetze, welche für den 
Erwerb von Faustpfandrechten mehrere der in den
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§§ 14, 16 bezeichneten Erforderniffe oder weitere 
Erforderniffe festfetzen, bleiben unberührt.

DaS B-G.v. hat das Pfandrecht an Sachen und 
Rechten erschöpfend geregelt; eS sind daher diese Bor
schriften gegenstandslos geworden. Jedoch bleibt ein in 
Gemäßheit dieser Borschristen vor dem Inkrafttreten deS 
B.G.B. begründetes Pfandrecht in einem nach diesem 
Zeitpunkt eröffneten Konkursverfahren wirksam, auch wenn 
eS den Anforderungen deS B.G.B. nicht genügt (f. Art. 
VI Einf.Gef. z. Ges. betr. Aend. d. K.O. [unten II] u. 
Art. 184 Einf.Ges. z. B.G.B ), R.G. 62, 892, auch Anm. 1 
zu Art. VI a. a. O. (unten II). — Für die Begründung 
der Pfandrechte nach früherem Recht ist zu bemerken:

a) 3u § 14: Abs. 1: Zur Begründung deS Pfandrechts 
ist nur erforderlich, daß der Gewahrsam erlangt war und 
zur Zeit der Konkurseröffnung noch bestand. Eine vor
übergehende Unterbrechung in der Zwischenzeit kommt 
nicht in Betracht. J.W. 95, iss«. — Ueber Begründung 
eines Pfandrechts an einem dem Gemetnschuldner ge
hörigen Warenlager s. R.G. 37, zi, 43, 70, J.W. 97, 
t>i7«. Ueber Wirksamkeit der Eigentumsübertragung zur 
Sicherstellung im Konkurse, auch wenn jene mittelst con
stitutum possessorium erfolgt ist, s. R.G. 26, isi.

Abs. 2: Ueber Wirksamkeit der Verpfändung von aus
gespeicherten oder niedergelegten Waren sowie auf dem 
Transport befindlichen Gütern durch Uebergabe der auf 
den Gläubiger übertragenen Konnossemente, Ladescheine, 
Lagerscheine oder ähnlicher Papiere, sofern der Gläubiger 
mittelst der Papiere in der Lage ist, über die Gegen
stände der Verpfändung zu verfügen, s. R.G. 43, 70, 
dagegen J.W. 98, 226*.

Nr. 1: Reichsgesetze: Art. 313, 374, 882, 649 
H.G.B., Landesgefetze: Preußen: § 6 Ges. v. 6 /8. 79 
(G.S. 109).

Nr. 2: Bodmereibrief: Art. 680, 697 H G.B.
b) Zu § 15: Pfandrecht an Wertpapieren und in-
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dossablen Forderung-papieren: Art. 809 tos. 2 H.G.B., 
§§ 712, .722, 728, 782 g.P.O. (frühere Fassung). — 
ES genügt, daß einer der unter Nr. 1—8 aufgeführten 
Bedingungen entsprochen ist. Pr. 189, R.G. 25, 288. 
Bgl. aber § 16.

Nr. 1: Wie die Benachrichtigung zu erfolgen hat, 
bestimmt daS bürgerliche Recht. Pr. 189.

Nr. 2: Im Falle der Nr. 2 bedarf eS nicht noch der 
Benachrichtigung an den Drittschuldner. I W. 90, 82". 
Der Gewahrsam muß bis zu dem Zeitpunkt behalten 
worden sein, in welchem das angeblich bessere Recht er
worben sein soll. R.G. 25, 290.

e) Zu § 16: Ueber die Frage der Rechtsgültigkeit eines 
Pfandrechts entscheidet bei Gesetzeskollision daS Recht der 
belesenen Sache. R.G. 8, ns, I W. 85, 253.

14. (17.)l Unberührt bleiben die landes
gesetzlichen Vorschriften, nach welchen den 
Inhabern von Pfandbriefen, die von Kre
ditanstalten, welche nicht zu den Hypo
thekenbanken^ gehören, auf Grund von 
Hypotheken ausgestellt sind, ein Vorrecht^ 
vor allen anderen Konkursgläubigern in 
Ansehung der Befriedigung auS den Hypo
theken der Anstalt zusteht.

Unberührt bleiben die landeSgesetz- 
lichen Vorschriften, nach welchen den In
habern von Schuldverschreibungen, die von 
Körperschaften deS öffentlichen Rechtes,* 
Aktiengesellschaften,« Kommanditgesell
schaften auf Aktien,« Gesellschaften mit be
schränkter Haftung? oder Genossenschaften« 
über einAnlehen ausgestellt sind, ein Vor-
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recht vor nicht bevorrechtigten Konkurs
gläubigern, deren Forderungen später ent
stehen, dadurch gewährt werden kann, daß 
die zu bevorrechtigenden Forderungen in 
ein öffentliches Schuldbuch eingetragen 
werden.

1 Diese Vorschriften sind gemäß § 48 Hypotheken
bankgesetzes vom 18./7. 99 (R G B. 875) an die Stelle 
folgender Bestimmungen deS früheren § 17 gesetzt 
worden:

Der Landesgesetzgebuug bleibt Vorbehalten, Be
stimmungen zu treffen, nach welchen:

1. den Inhabern der von Gemeinden oder anderen 
Verbänden, von Korporationen, Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien oder Genoffeu- 
schaften ausgestellten Pfandbriefe oder ähnlicher 
auf Grund erworbener Forderungen von denselben 
ausgestellter Wertpapiere an solchen Forderungen 
ein Fauftpfandrecht im Sinne bed § 40 ber Kon- 
kurSordnung dadurch gewährt werden kann, daß 
einem Vertreter sämtlicher Inhaber allein oder 
in Gemeinschaft mit dem Aussteller die Ausübung 
des Gewahrsams der über die Forderungen lauten
den Urkunden übertragen oder auf diesen Urkunden 
die Gewährung deS Pfandrechts vermerkt wird;

2. den Inhabern von Schuldverschreibungen, welche 
von den unter Nr. 1 bezeichneten Schuldnern über 
eine Anleihe ausgestellt sind, an gewiffen beweg
lichen körperlichen Sachen ein Faustpfandrecht im 
Sinne deS § 40 der Konkursordnung dadurch 
gewährt werden kann, daß einem Vertreter sämt
licher Inhaber allein oder in Gemeinschaft mit 
dem Aussteller die Ausübung deS Gewahrsams 
der Sachen übertragen wird;
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8. den Inhabern von Schuldverschreibungen, welche 
von den unter Nr. 1 bezeichneten Schuldnern über 
eine Anleihe ausgestellt sind, ein Dorrecht vor nicht 
bevorrechtigten Konkursgläubigern, deren Forde
rungen später entstehen, dadurch gewährt werden 
kann, daß die zu bevorrechtigenden Forderungen 
in ein öffentliches Schuldenbuch eingetragen werden. 

3 Das sind Aktiengesellschaften und Kommanditgesell
schaften auf Aktien, bei welchen der Gegenstand des Unter
nehmens in der hypothekarischen Beleihung von Grund
stücken und der Ausgabe von Schuldverschreibungen auf 
Grund der erworbenen Hvpotheken besteht. §§ 1, 2 
Hypothekenbankgesetzes.

3 Beim Konkurse über das Derurögen einer Hypo
thekenbank (f. Anm. 2) gehen in Ansehung der Befriedi
gung auS den in den Hypothekenregistern eingetragenen 
Hypotheken und Wertpapieren die Forderungen der Pfand
briesgläubiger den Forderungen aller anderen Konkurs
gläubiger vor. § 86 Hypothekenbankgesetzes.

* Dgl. § 89 B.G.B. » §§ 178 ff. H.G.B.
6 §§ 820 ff. H.G.B. 7 R.Ges. v. 20./4. 92 (R.G.B. 

477) in der Fassung v. 20/6. 98 (R G B. 846). 
« R.Ges. v. 1./6. 89 (R.G.B. 66) in der Fassung 

v. 20./6. 98 (R G B. 810).



II.

Einführungsgesetz
zu dem Besetze, betreffend

Aen-rrnngen -er Koukursordmmg. 
Dom 17. Mai 1898 (R G B. 248). 
In Kraft vom 1. Januar 1900.

Artikel I.
DaS Besetz, betreffend Aenderungen der Konkurs

ordnung, tritt gleichzeitig mit dem Bürgerlichen Ge- 
setzbuchl in Kraft.

l Art. 1 Einf.Ges. z. B G B.

Arttkel II.
(Betrifft Aenderungen deS Einführungsgesetzes zur 

KonkurSordnung. Die Aenderungen sind in die neue 
Fassung deS Einführung-gesetzes (oben I] ausgenommen.) 

Arttkel III.
Die Vorschriften deS §. 41 Abs. 2l der Konkurs

ordnung und deS §. 17 Rr 1, 2® des Gesetzes, be
treffend die Einführung der Konkursordnung, finden 
auch außerhalb deS Konkurses Anwendung.

1 § 49 Abs. 2 der neuen Fassung. — Nach dieser Vor
schrift der Nov. gehen die im § 49 Abs. 1 Nr. 1 be 
zeichneten Rechte (Absonderungsrechte wegen öffentlicher 
Abgaben in Ansehung zoll- und steuerpflichtiger Sachen) 
den im Abs. 1 Nr. 2—4 und den im § 48 K.O. be
zeichneten Pfand- und Absonderungsrechten vor. Art. III 
sichert den bezeichneten Rechten auch außerhalb deS Kon
kursverfahrens (z. B. gegenüber Pfändungspfandrechten, 
auch wenn diese vorher entstanden sind) den Vorrang zu
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(vgl. § 7 preutz. AuSf.Ges. z. K.O. v. S./S. 79 fG.S. 
109]). Begr. 57.

> Dgl. § 14 Einf.Ges. (oben I) Anm. 1: § 17 ist 
jetzt aufgehoben und durch § 14 der neuen Faffung er
setzt. — Nach Art. 65 Einf.Ges. z. B G B. treten die 
privatrechtlichen Vorschriften der Landesgesetze außer -rast. 
Dem gegenüber sichert Art. III die Anwendung der aus 
Grund deS früheren Z 17 Nr. 1, 2 Einf.Ges. erlassenen 
landesgesetzlichen Bestimmungen insoweit, als sie außer
halb deS Konkursverfahrens erfolgen soll. Begr. 57. 

Artikel IV.
Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschrif

ten^ welche die Zulässigkeit deSKonkursverfahrenS über 
das Vermögen der im §. 15 Rr. 3 des Einführungs
gesetzes zur Cioilprozebordnung bezeichneten juristischen 
Personen' beschränken oder auSschließen8

1 Preußen: § 158 Anh. zu § 46 A.G.O. I, 24. — 
Bayern: Art. 9 Ges. v. 28/2. 79 (G.D.Bl. 68). — 
Württemberg: Art. 21 Ges. v. 18./8. 79 (Reg.Bl. 
178). — Sachsen: § 4 Der. z. AuSf. der Z.P.O. und 
K.O. v. 20./11. 99 (G.D.BI. 688). — Elsaß-Loth
ringen: § 11 AuSf.Ges. z. Z.P.O. und K.O. v. 18./11. 
99 (Ges.Bl. 157).

2 FiSkuS, Körperschaft, Stiftung oder Anstalt deS 
öffentlichen Rechts oder unter der Verwaltung einer 
öffentlichen Behörde stehende Körperschaft oder Stiftung. 
Vgl. § 218 K.O. Anm. 2.

8 ES soll die diesen juristischen Personen obliegende 
Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten vor Störungen 
bewahrt werden. Begr. 68.

Artikel V.
Em vor dem Inkrafttreten deS Gesetzes, be

treffend Aenderungen der Konkursordnung, eröffnetes
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Konkursverfahren ist nach den bisherigen Gesetzen 
-u erledigend

l Die Bestimmung entspricht dem § 8 Abs. 1 Einf.- 
Ges. z. KO. (oben I). — Unter den ^bisherigen Ge
setzen" sind nicht nur solche über daS formelle Konkurs
recht, sondern auch solche über daS materielle Konkurs
recht -u verstehen. R.G. 48, 191, 51, 96, 54, 421, 58, us, 
171. So z. B. § 41 Abs. 2 K.O. n. F. betr. Zulässigkeit 
einer Einrede trotz Ablauf der Anfechtungsfrist. R.G. 54, 
432, auch Anm. 4 zu § 41. Jedoch ist mit Rücksicht 
auf Art. 203 Eins.Ges. z. B G.B. der dem Gemein
schuldner nack bisherigem Landesrecht zustehende Nießbrauch 
am Vermögen der Kinder nicht auch über den l./l. 00 
hinaus noch alS Bestandteil der Konkursmasse an
zusehen (§ 1 Abs. 2 K O ). R.G. 48, 191, auch Anm. 6 zu 
§ 1 K.O.

Artikel VI.
In einem am Tage des Inkrafttretens deS Ge

setzes, betreffend Aenderungen der Konkursordnung, 
oder nach diesem Tage eröffneten Konkursverfahren 
bleiben, soweit für ein RechtSverhältniß die Vor
schriften des bisherigen bürgerlichen Rechtes maß
gebend find, für das RechtSverhältniß auch die Vor
schriften deS bisherigen KonkurSrechtS maßgebend.* 
Dies gilt insbesondere in Ansehung eines Rach- 
laffeS, wenn der Erblasser vor dem bezeichneten Zeit
punkte gestorben ist2 Die Landesgesetzgebung kann 
jedoch auf ein RechtSverhältniß, für welches nach 
den Uebergangsvorschriften deS Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzduche die LandeSgesetze maß- 

Sydow- Busch, Kontur-ordnung, io. Aufl. 2
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gebend find? die Borschristen des neuen Konkurs
rechts für anwendbar erklären.

1 Bgl. Anm. 1 zu Art. V u. Anm. 6 zu 8 1 S O. 
— Ist ein Pachtvertrag vor dem l./l. 00 geschloffen, so 
bleibt mit dem Pachtverhältnis selbst auch die Wirkung 
eineS nach dem l./l. 00 eröffneten Konkurses über das 
Vermögen des Pächters auf das Pachtverhältnis dem 
alten Recht unterworfen. R.G. 66, 246. DaS gleiche gilt 
von einem vor l./l. 00 (z. B. von einem Teil eines in 
unmittelbarem Besitz eines Dritten befindlichen Waren - 
lagerS) begründeten Pfandrecht. R G. 62, 392, auch Anm. 4 
zu § 13 E.G. z. K.O. (oben I).

3 Die Vorschrift entspricht dem Art. 218 Einf.Ges. z. 
B.G.B. — Danach ist die Eröffnung deS Konkurses über 
den Nachlaß des vor dem l./l. 00 verstorbenen Erb
lassers nicht zulässig, wenn der Erbe unbeschränkt haftet. 
Anm. 2 zn § 216 K.O.

3 Dies kann nach den Art. 200,218 Einf.Ges. z. B.G.B. 
namentlich hinsichtlich des ehelichen Güterrechts der Fall sein. 

Artikel VII.
(Betrifft Aenderungen des Gesetzes, betreffend die An 

sechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außer
halb des Konkursverfahrens, vom 21. Juli 1879. Die 
Aenderungen find in die neue Fassung dieses Gesetzes 
[unten V] ausgenommen.)

Artikel VIII.
Die Vorschriften des Artikel VII finden auf die 

vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgenommenen 
Rechtshandlungen keine Anwendung.*

1 Die Vorschrift entspricht dem Art. 170 Einf.Ges. 
z. B.G.B.

Artikel IX.
In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen 

durch Klage oder Widerklage ein Anspruch auf
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Grund de- dritten Titel» de» ersten Buche» der 
Ronkursordmmg oder auf Grund des Gesetze», be» 
treffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eine» 
Schuldners außerhalb deSKonkursverfahren», geltmd 
gemacht ist, wird die Verhandlung und Entscheidung 
letzter Instanz im Sinne des §. 8 des Einführungs
gesetzes zum GerichtSverfaffungSgesetze dem Reichs
gerichte zugewiesen.'

1 Diese Zuweisung soll -er Herbeiführung einer ein< 
heitlichen Rechtsprechung hinsichtlich aller AnsechtungS- 
ansprüche dienen. Ä.8. 68.



III.

Gesetz,
betreffend

Aenderungen -er Konkurssrdnung.
Vom 17. Mar 1898 (R G B. 230).
In Kraft vom 1. Januar 1900.

Die KonkursordnunA wird dahin geändert^ 
(Die Aenderungen sind gemäß der auf Grund des 

Gesetzes, betreffend die Ermächtigung des Reichskanzlers 
zur Bekanntulachung verschiedener Reichsgesetze, vom 
17. Mai 1898 [R.G.B. 342] erfolgten Bekanntmachung 
des Reichskanzlers vom 20. Mai 1898 [R.G.B. 369, 
612 ff.] in die Konkursordnung [unten IV] ausge
nommen.)

1 Die Aenderungen finden auf ein vor dem In
krafttreten des Gesetzes bereits eröffnetes Konkursverfahren 
keine Anwendung. Auch bleiben, soweit für ein Rechts
verhältnis die Vorschriften des bisherigen bürgerlichen 
Rechtes maßgebend sind, hierfür auch die Vorschriften 
des bisherigen Konkursrechts maßgebend. Art. V, VI 
Eins.Ges. (oben II). Vgl. auch die dortigen Anm.



IV.

Konkursordnnng.
Vom 10. Februar 1877.

(R.G.B. von 1877, Nr. 10, S. 851—389.) 
In Kraft getreten am 1. Oktober 1879.

§ 1 Einf.Ges. Z. K.O. und § 1 Einf.Ges. z. G.V.G. 
Eingeführt in Helgoland seit 1./4. 91: Art. I Nr. VIII, 4 

Verord. 22./3. 91 (R.G.B. 22).
Abgeändert durch das Gesetz, betreffend Aenderungen 

der Konkursordnung, vom 17. Mai 1898 (R.G.B. 230), 
in Kraft vom 1. Januar 1900.

Die Fassung ist die durch die Bekanntmachung des Reichs
kanzlers vom 20. Mai 1898 (R.G.B. 612) festgestellte. 

Erstes Buch.
Konkursrecht.

Erster Titel.
Allgemeine Kestimmungen.

I. Konkursmasse.*
* Die Konkursmasse ist nicht ein besonderes Rechts

subjekt, das rechtsgeschäftlich durch den Konkursverwalter 
vertreten wird. R.G. 29, gß. Daher kann sie z. B. nicht 
als Eigentümerin oder als sonstige dinglich Berechtigte 
in das Grundbuch eingetragen werden. O.L.G. 5, 7.

1. Das Konkursverfahren umfaßt das gesammte,* 
einer Zwangsvollstreckung unterliegende? Vermögen? 
des Gemeinschuldners, welches ihm zur Zeit der Er
öffnung des Verfahrens* gehört (Konkursmasse)^

Die im §. 811 Nr. 4, 9 der Civilprozebordnung? 
und im §. 20 des Gesetzes über das Postwesen des 
Deutschen Reichs vom 28. Oktober 18718 vorgesehenen
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Beschränkungm kommen im Konkursverfahren 
nicht zur Anwendung.

Zur Konkursmasse gehören auch die 
Geschäftsbücher des Gemeinschuldners2 

Gegenstände, die nicht gepfändet werden 
sollen, gehören nicht zur Konkursmasse."

1 Partikularkonkurs: §§ 209—212 (über das Ver
mögen einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommandit
gesellschaft, einer Kommanditgesellschaft auf Aktien), §§ 214 
dis 286 (über einen Nachlaß), § 286 (über das Gesamt
gut einer fortgesetzten Gütergemeinschaft), § 238 (über das 
inländische Vermögen eines ausländischen Schuldners). — 
Tatsächlich kann daS zur Konkursmaffe gezogene Vermögen 
größer oder kleiner sein als int § 1 bestimmt ist, indem 
der Verwalter Dermögensstücke, die nicht der Konkurs
beschlagnahme unterliegen (die z. V. unpfändbar sind), in 
Besitz genommen oder zur Maffe gehörige Gegenstände 
nicht erlangt hat. Auch das im Auslande befindliche 
Vermögen des Gemeinschuldnerö gehört zur Sollmasse; 
die Frage aber, ob und inwieweit der Konkurs auf dieses 
Vermögen erstreckt werden kann, bestimmt sich nach den 
Gesetzen deS betreffenden ausländischen Staates. R.G. 
64, ii.3, auch 6, 403, 14, ios, 16, 337. Vgl. Sinnt. 2 zu 
§ 237.

2 Danach gehören nicht zur Konkursmasse:
a) bewegliche Sachen, die nicht gepfändet 

werden dürfen: §811 Z.P.O. (bezüglich der Sachen, die 
nicht gepfändet werden sollen f. ?lbf. 4), vgl. auch § 482 
H.G.B (segelfertige Kauffahrteischiffe);

b) nicht pfändbare Ansprüche: Z.P.O. §§ 860 
(Arbeits- und Dienstlohn, Alimentenforderungen, gewiffe 
Einkünfte, Hebungen, Diensteinkommen, Pensionen), — 
861 (kraft Gesetzes oder zufolge Vertrages 899 B.G B 1 
oder letztwilliger Verfügung unübertragbare Forderungen,
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in ersterer Hinficht z. v. Ansprüche nach §§ 618, 664 
Abs. 2, 717, 719, 847, 1800, 1408, 1427, 1685, 1628, 
1668 B.G.B., §§ 106 «bs. 2, 161 «bs. 2 H.G.V.; 
dagegen gehört daS Recht auf die für die Erben ge
nommene LebenSverficherung zur SonkurSmaffe deS Der- 
ficherungSnehmerS oder seines NachlaffeS, R.G. 82, iei,. 
deSgl. die Leibrente [§§ 759 ff., 880 B.G.B.s sowie daS 
Altenteil sArt. 96 E.G. z. B.G.B.j insoweit, als die 
darin liegenden Einzelrechte nach § 851 Abs. 2, § 867 
Abs. 1 Z.P.O. pfändbar find; hinsichtlich deS Miet- und 
Pachtrechts |§§ 649, 681 B.G.B.I s. die Sonderbestim
mungen für den Konkurs in §§ 19 ff. SO), — 862 
(Pflichtteilsanspruch, sofern er nicht durch Vertrag an
erkannt oder rechtshängig geworden ist; Anspruch deS 
Schenkers auf Herausgabe des Geschenks), — 867 Abs. 8 
(unveräußerliches Recht, insoweit die Ausübung einem 
anderen nicht überlasten werden kann, z. B. beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit, §§ 1090—1098 B.G.B., daS 
persönliche Vorkaufsrecht, §§ 614, 1098, auch §§ 2084, 
2086 B.G.B., vgl. dazu S.G.J. 28, a 204, 29, a m; 
dagegen kann ein Nießbrauch gemäß § 1069 B G B. zur 
Ausübung überlasten werden, so daß er insoweit zur Son- 
kursmaffe gehört und vom Berwaller z. B. durch Ver
pachtung des Ausübungsrechtes [§ 681 BGBl verwertet 
werden kann [f. R.G. 16, l. 112, 28, isr, O L G. 1, ie], 
ausgenommen in den Fällen der §§ 861, 862 Z.P.O. 
[f. Sinnt. 6); auch ist ein Wiederkaufsrecht [§§ 497 ff. 
B.G.B.) übertragbar, so daß eS in die SonkurSmaffe fällt), 
— 869 (Anteil eines Gesellschafters an den einzelnen 
Gegenständen der Gesellschaft, deS Miterben an dem Nach
laß und an den einzelnen Nachlaßgegenständen), — 860 
(Anteil eines der gütergemeinschaftlichen Ehegatten an dem 
Gesamtgut und den einzelnen dazu gehörenden Gegen
ständen), — 861 (das Nutznießungsrecht des Ehemannes 
bei dem gesetzlichen Güterstande |f. Sinnt. 6]), — 862 (das 
elterliche Nutznießungsrecht [f. Sinnt. 6]), — 868 (die dem
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durch Einsetzung eine- Nacherben oder Ernennung eine- 
Testamentsvollstrecker- beschränkten Pflichtteil-erben zu
stehenden zur Erfüllung einer Unterhaltung-pflicht erforder
lichen Nutzungen);

c) Forderungen auf Grund: de- Krankenver- 
stcherungSgesetzeS (R G B. v. 1892 S. 448 u. 1900 
S. 882), § 66; de- R.Gef, bett, die eingeschriebenen 
HilsSkaffen, v. 1./6. 84 (R.G.B. 64), «rt. 8; der Unfall- 
verficherungSgesetze, § 96 Gewerbe-UD.G. v. S./7. 84, 
§ 102 Land- und Forstw.-U.B.G. v. b./b. 86, § 87 
Bau-U.D.G. v. 11./7. 87, § 100 See-U.B.G. v. 18./7. 
87, sämtlich in d. Fass. v. b./7. 00 (R.G.B. 678 ff.); 
deS Invalidenversicherung-gesetze- v. 22./6. 89 in d. Fass, 
v. 13./19. 7. 99 (R.G.B. 463), § 66; deS Ges., bett, die 
Unfallfürsorge für Gefangene, v. 80./6. 00 (R.G B. 686), 
§ 17. Dgl. ferner § 377 B.G.B. (das Recht zur Rück
nahme deS zum Zwecke der Schuldbefreiung Hinterlegten, 
wenn Annahmerecht deS Gläubigers noch nicht gemäß 
§ 882 B.G.B. erloschen und die Hinterlegung recht-wirksam 
l§ 872] erfolgt ist, unpfändbar und dem Konkursbeschlag 
entzogen). Dgl. auch § 6 Abs. 4 R.Gef , bett, die Ent
schädigung der im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochenen 
Personen, v. 20./6. 98 (R G B. 346), § 6 Abs. 4 R.Gef., 
bett, die Entschädigung für unschuldig erlittene Unter
suchung-hast, vom 14./7. 04 (R G B. 821), § 6 Postges. 
v. 28/10. 71 (R.G.B. 847), dazu R.G. 48, 98 (An
spruch des Adressaten gegen die Poftanstalt auf Heraus
gabe einer an ihn gerichteten brieflichen Sendung, eines 
GeldbriesS) u. § 8 R.Ges. v. 2./6. 78 (R.G.B 99) 
(Ehrenzulage der Inhaber des eisernen KreuzeS).

Insoweit finden auch die Vorschriften über abgesonderte 
Befriedigung (§§ 48 ff., 64, 96, 118, 168, 168) keipe 
Anwendung. I W. 93, 330«. — Ueber Zulässigkeit deS 
Verzichts auf die Rechtswohltat der Unpfändbarkeit seitens 
deS Gemeinschuldners f. I W. 96, 239» — Hat der Gemein
schuldner die Herausgabe unpfändbarer Sachen, weil sie nicht
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zur Konkursmasse gehörten, verweigert, der Konkurs
verwalter aber auf Grund einer vollstreckbaren Ausfertigung 
deS ErössnungSbefchlusseS sich im Wege der Zwangsvoll
streckung in den Besitz der Sachen gesetzt, so kann der Gemein
schuldner hiergegen Einwendung gemäß § 766 Z.PL. 
bei dem KonkurSgertcht als dem BollstreckungSgericht 
erheben. R.G. 87, »98, O.L.G. 4, iu. Hat jedoch der 
Konkursverwalter von vornherein die gesamte Masse in 
Besitz genommen (§117 K.O.) und behauptet demnächst 
erst der Gemeinschuldner, daß einzelne Sachen unpsändbar 
seien, so muß er bei dem Prozeßgerichte Klage erheben; 
er kann dann auch die Erlassung einer einstweiligen Ver
fügung beantragen. R.G. 87, «vs (anders O L G. 4, ros, 
wo auch in diesem Falle dem Gemeinschuldner nur die 
Erinnerung auS § 766 ZP.O. gegeben ist). 

Nicht Statusrechte, Rechte der elterlichen Gewalt, 
der Ehegatten gegeneinander, deS Vormundes, deS Auf- 
stchtsratsmitgliedeS einer Aktiengesellschaft (§ 264 Abs. 4 
H.G.B ) Ferner nicht: daS Namenrecht (§ 12 B.G.B., 
vgl. R.G. 9, io«, 29, 133), das Recht deS Kaufmanns zur 
Führung der Firma (§§ 17 ff. H.G.B., vgl. R.G. 9, 
104, J.W. 02, Os«, K.G.J. 18, 36, auch Anm. 6 zu § 6), 
die Befugnis zur Annahme oder Ausschlagung einer Erb
schaft (s. Anm. 1 zu § 9), daS Recht zum Widerruf einer 
Schenkung (§§ 680ff., 1584 B.G.B.). — Dagegen 
auch Einkünfte auS Vermögensmassen, die dem Gemein
schuldner nicht gehören, z. B. aus Familienfideikommissen, 
Stammgütern, Lehen (vgl. § 52 K.O., § 5 E G. z. K.O., 
Att. 69 E G. z. BGB). Ferner ist ein der Ver
fügung des Verwalters unterliegendes Vermögensrecht 
des Geureinschuldners: das Recht zur Ausfüllung eines 
Blankowechsels, R.G. 28, 63, auch 88, 44; der durch 
die Anmeldung bet dem Patentamt begründete Anspruch 
auf Erteilung eines Patents, R.G. 62, 237. Des
gleichen ist Dennögen deS Gemeinschuldners auch ein 
Anspruch desselben auf Befreiung von einer Schuld.


